
von wo aus die Funktionen ihrer Hauptstadt ausgeübt 
werden.
Auch vor dem billigsten „juristischen“ Argument scheut 
man in Westberlin nicht zurück, wenn es darum geht, 
die Forderung nach Beibehaltung der anomalen Situa
tion zu „begründen“. Man erfindet sogar eine „Theorie“, 
die in offener Verhöhnung der in Her Charta der Ver
einten Nationen formulierten Prinzipien des allgemein 
anerkannten Völkerrechts und bar jeder nationalen 
Würde eine Pflicht zur ewigen Besetzung Westberlins 
durch die Westmächte konstruiert: „Selbst wenn sie so 
etwas wollten, stünde es gar nicht in der Kompetenz 
unserer westlichen Alliierten, in einem Vertrag mit der 
Sowjetunion auf ihr Besatzungsrecht als die Grund
lage ihrer militärischen Anwesenheit in Berlin zu ver
ziehten.“*! Die Westmächte besäßen ein „Grundrecht“ 
zur Besetzung, was auf „jahrhundertealtem Völker
recht“ beruhe.
Das Völkerrecht aber kennt ebensowenig eine Pflicht 
zur unbefristeten Besetzung fremden Territoriums nach 
Beendigung des Krieges wie es ein Recht des Bürgers 
gibt, verhaftet zu werden. Die Furcht der herrschenden 
Kreise Westberlins vor einer Regelung-über Westberlin 
geht also so weit, daß sie fordern, für die Lage in 
Westberlin die Anwendung des allgemein anerkannten 
Völkerrechts, insbesondere das in der Charta der Ver
einten Nationen proklamierte Selbstbestimmungsrecht, 
auszuschließen. Nicht nur in Asien und Afrika, sondern 
auch in Europa, insbesondere in Westberlin, versteht 
man nur allzugut, daß Besatzungsregime und Selbst
bestimmung einander ausschließen wie Feuer und 
Wasser. Die das leugnen, wollen, entlarven sich selbst. 
Sie sind die Tschombes und Mobutos Westberlins.
In der gegenwärtigen Situation ist die Haltung der Be
teiligten zur Westberlin-Frage ein Maßstab ihrer allge-

21 Tagesspiegel vom 29. November 1959.

meinen Bereitschaft, zum Abbau des kalten Krieges und 
zur Verständigung beizutragen. Das gerade veranlaßt 
vor allem die Frontstadtpolitiker in Westberlin zu Tests, 
inwieweit sie den Trend zu Verständigung und neuem 
Beginnen, wie Kennedy forderte, aufhalten können.
Die Vorschläge der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Sowjetunion zur Lösung der Westberlin-Frage 
weisen einen für beide Seiten annehmbaren Kompro
mißweg. Mit der Umwandlung Westberlins in eine ent
militarisierte Freie Stadt würde Westberlin aus einem 
Gefahrenherd für den Frieden in Europa, der die Be
ziehungen zwischen Ost und West belastet, zu einem 
Beispiel für die Verwirklichung der Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz. Die Lösung der Westberlin- 
Frage wäre ein wesentlicher Beitrag zur Normalisierung 
der Beziehungen zwischen den beiden Lagern. Deswegen 
ist die anomale Situation in Westberlin ein Problem, 
das nicht nur das deutsche Volk angeht, sondern auch 
die übrigen europäischen Völker und insbesondere die 
der drei Westmächte. Mit der Umwandlung Westberlins 
in eine entmilitarisierte Freie Stadt würde den West
berlinern endlich die Freiheit der Entscheidung über 
ihre Angelegenheiten gegeben. Sie würden endlich be
freit werden von der Bedrohung ihres Lebens und 
Eigentums durch die Westberliner Provokationspolitik.
Das Gebot der Stunde sind Verhandlungen über die 
Normalisierung der Verhältnisse in Westberlin. Sie er
fordern aufrichtiges Entgegenkommen beider Seiten auf 
dem Wege der friedlichen Regelung. Ehe Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik hat dazu ihre 
Bereitschaft wiederholt unter Beweis gestellt. Die 
Völker erwarten auch von den Westmächten, insbe
sondere von der neuen USA-Regierung, daß Worten 
Taten folgen. Sorgen wir dafür, daß die Hoffnungen, 
der Völker nicht durch aggressive Kreise enttäuscht 
werden.

KARL-HEINZ LÖFFLER, Leiter des Bezirksvertragsgerichts Karl-Marx-Stadt

Nochmals: Bessere juristische Betreuung der LPGs 
bei der Anwendung des Vertragssystems

Um äen Plan der landwirtschaftlichen Produktion zu 
erfüllen und überzuerfüllen, ist es erforderlich, die 
LPGs mit der Methode der sozialistischen Wirtschafts
führung vertraut zu machen und ihnen zu helfen, die 
Leitungstätigkeit zu verbessern. Das bezieht sich vor 
allem auch auf die Arbeit mit dem Vertragssystem. 
K i e s s l i c h  (NJ 1961 S. 12) zeigt, daß a l l e  Staatsor
gane und unter ihnen auch die Justizorgane verpflich
tet sind, die Genossenschaften allseitig zu unterstützen. 
Es ist zu begrüßen, daß die Justizfunktionäre u. a. ih
ren Beitrag zur sozialistischen Umwälzung in der Land
wirtschaft durch bessere juristische Betreuung der 
LPGs bei der Anwendung des Vertragssystems erbrin
gen wollen. In der vom Verfasser genannten Art und 
Weise ist die Aufgabenstellung jedoch zu eng betrachtet. 
Es kommt nicht schlechthin darauf an, „daß sich die 
Justizfunktionäre mit den Vertragsbestimmungen ver
traut machen, um den LPGs wirksame Hilfe bei ihrer 
Festigung und Stärkung zu leisten“. Die Hilfe der 
Justizorgane kann nur dann eine volle Wirkung erzie
len, wenn die Justizorgane bei der Durchsetzung des 
Vertragssystems in den LPGs eng mit dem Staatlichen 
Vertragsgericht und anderen Organen des Staatsappa
rates Zusammenarbeiten.
Das Staatliche Vertragsgericht hat ohne Zweifel die 
Hauptverantwortung bei der Durchsetzung des Ver
tragssystems in den LPGs. Es trägt mit seiner Schieds- 
und operativen Tätigkeit, die als Einheit zu betrachten 
ist, zur wirtschaftlichen Festigung der LPGs bei und

fördert die Entfaltung der innergenossenschaftlichen 
Demokratie. Die Durchsetzung des Vertragssystems als 
ein wichtiges Leitungsinstrument zur Erfüllung der der 
sozialistischen Landwirtschaft gestellten Aufgaben setzt 
jedoch eine koordinierte und systematische Zusammen
arbeit aller Organe des Staates voraus, die im Rahmen 
des einheitlichen Systems unserer Staatsmacht die sozia
listische Umwälzung auf dem Lande vorantreiben. 
Wenn sich die Justizorgane bei ihrer auf die Festigung 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse auf dem 
Lande gerichteten Tätigkeit 'Um die Durchsetzung des 
Vertragssystems in den LPGs bemühen, dürfen sie nicht 
n e b e n  dem Staatlichen Vertragsgericht arbeiten. Die 
Durchsetzung des Vertragssystems muß als eine kom
plexe Aufgabe betrachtet werden. Dem stehen auch 
nicht die letztlich für die Entscheidung von Streitig
keiten getroffenen Festlegungen über die Abgrenzung 
der funktionellen Zuständigkeit zwischen den Gerichten 
und dem Staatlichen Vertragsgericht entgegen1. Kiess
lich ist in seinem Beitrag nicht auf diese für eine „bes
sere juristische Betreuung der LPGs bei der Anwen
dung des Vertragssystems“ unbedingt erforderliche Zu
sammenarbeit zwischen Justizorganen und Staatlichem 
Vertragsgericht eingegangen. Er übersieht dabei, daß 
die von der Partei geforderte neue Qualität in der Lei
tungstätigkeit aller staatlichen Organe vor allen Din-

l Anleitung zur gemeinsamen Rundverfügung Nr. 2/59 über 
die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen den Gerichten und 
dem Staatlichen Vertragsgericht, Verfügungen und Mitteilun
gen des Ministeriums der Justiz 1959, Nr. 2/3, S. 5.


